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RS OGH 1983/7/20 6Ob671/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.07.1983

Norm

AußStrG §9 A2b

AußStrG §9 E5

Rechtssatz

Die erblasserische Witwe ist nicht beschwert, wenn ihr Vorbehalt, das Unterlassungsbegehren im Rechtsstreit zu

erweitern, nicht in die Verweisung auf den Rechtsweg durch das Verlassenschaftsgericht aufgenommen wurde.
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